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I. Versicherter Personenkreis 
 
Alle rund 58 Mio. gesetzlich krankenversicherten Erwachsenen sind 
gegen Entrichtung einer kassenindividuellen Gesundheitsprämie versi-
chert, alle rund 14 Mio. gesetzlichen krankenversicherten Kinder sind im 
Rahmen einer prämienfreien Mitversicherung versichert. Der versicherte 
Personenkreis im Gesundheitsprämienmodell entspricht damit dem heu-
te in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherten Personenkreis.  
 
Anders als im Rürup/Wille-Modell ist eine eigenständige Prämie für Kin-
der nicht vorgesehen, daher ist auch kein zusätzlicher steuerfinanzierter 
Familienleistungsausgleich erforderlich (15,8 Mrd. € nach Rürup/Wille). 
Die Einführung einer auch aus Steuermitteln finanzierten eigenständi-
gen Gesundheitsprämie für Kinder kann nur dann in Betracht kommen, 
soweit dies ohne Mehrbelastungen der Betriebe möglich ist. 
 
 
II. Leistungsumfang 
 
Der Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung bleibt im 
Wesentlichen unverändert. Die über Gesundheitsprämien (einschließlich 
sozialem Ausgleich) zu finanzierenden Aufwendungen können aller-
dings in einem nach 2006 umgesetzten Gesundheitsprämienmodell 
deutlich unter dem bisherigen Ausgabevolumen der Krankenkassen von 
zuletzt 144,5 Mrd. € (Stand: 2003) liegen:  
 
 
Leistungsausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung (2003) 
 

144,5 Mrd. € 

Entlastungen durch das GKV-Modernisierungsgesetz, d. h. Leis-
tungsausgrenzungen (2,5 Mrd. €), Zuzahlungsanhebungen (3,2 
Mrd. €), Steuerfinanzierung einzelner versicherungsfremder Leistun-
gen (4,2 Mrd. €) und Struktureffekte (3,0 Mrd. €). 
 

- 12,9 Mrd. € 

Herausnahme des Krankengeldes, das ausschließlich arbeitnehmer-
finanziert und weiterhin lohn- bzw. einkommensabhängig abgesichert 
werden sollte (vgl. Rürup/Wille-Modell). 
 

- 7 Mrd. € 

Streichung von Satzungsleistungen und Mehrleistungen, die nicht in 
den Risikostrukturausgleich eingehen (vgl. Rürup/Wille-Modell). 
 

- 6 Mrd. € 

Streichung bzw. ggf. Steuerfinanzierung von versicherungsfrem-
den Leistungen, soweit diese nicht bereits nach § 221 SGB V abge-
golten sind und daher weiterhin beitragsfinanziert werden. 
 

- 3 Mrd. € 

Ausweitung von Zuzahlungen, vor allem Praxisgebühr bei grund-
sätzlich jedem Arztbesuch, sowie Anhebung der Belastungsgrenze 
von 2 auf 3 Prozent des Jahresbruttoeinkommens. 
 

- 3 Mrd. € 

Gesamtausgabevolumen im Gesundheitsprämienmodell 
 

112,6 Mrd. € 
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Damit ist über die Gesundheitsprämie (einschließlich sozialem Aus-
gleich) ein Gesamtausgabenvolumen von rund 113 Mrd. € in heutigem 
Geldwert abzusichern. Dies erfordert eine Prämie von durchschnittlich 
rund 163 € monatlich, bei unterschiedlicher Prämienhöhe je Kranken-
kasse. Zum Vergleich: Derzeit liegt der monatliche Durchschnittsbeitrag 
in der gesetzlichen Krankenversicherung bei rund 240 € pro Mitglied, ein 
durchschnittlich verdienender Arbeitnehmer zahlt – einschließlich Ar-
beitgeberanteil – im Mittel rund 340 €, der Höchstbeitrag beträgt rund 
500 €. Ein Monatsbeitrag von 163 € wird heute bereits bei einem Mo-
natsbruttolohn bzw. -gehalt von rund 1.150 € fällig. 
 
 
III. Sozialer Ausgleich für einkommensschwache Versicherte  
 
Der notwendige soziale Ausgleich wird dadurch gewährleistet, dass die 
Krankenkassen für einkommensschwache Versicherte niedrigere Prä-
mien kalkulieren bzw. sogar ganz auf Prämien verzichten. Das dadurch 
ausfallende Prämienaufkommen wird den Krankenkassen aus Steuer-
mitteln ausgeglichen. Die individuelle Berechtigung zur Prämienverbilli-
gung kann entsprechend dem seit Jahren praktizierten und bewährten 
Verfahren zur Zuzahlungsbefreiung nach § 62 SGB V geprüft werden. 
Da die Zahl der von Zuzahlungen Befreiten etwa der Zahl der Berechtig-
ten zur Prämienverbilligung entspricht und beide Personenkreise eine 
große Schnittmenge aufweisen, ist der damit verbundene Verwaltungs-
aufwand gering. 
 
Bisherige Finanzierungsvorschläge für den notwendigen sozialen Aus-
gleich im Gesundheitsprämienmodell weisen teilweise gravierende und 
nicht akzeptable Nachteile auf: 
 

• Eine Finanzierung durch Anhebung des Einkommensteuerta-
rifs oder des Solidaritätszuschlags würde die Betriebe be-
lasten. Die Umstellung der Finanzierung auf ein Gesundheits-
prämienmodell muss jedoch für die Arbeitgeber kostenneutral 
sein. Eine Belastung der Betriebe über die wertgleiche Auszah-
lung des Arbeitgeberanteils am Krankenversicherungsbeitrag 
hinaus wäre – im Gegensatz zur Zielsetzung des Gesundheits-
prämienmodells – wachstums- und beschäftigungsfeindlich. 

 
• Eine Finanzierung durch Anhebung der Mehrwertsteuer würde 

ebenfalls die Betriebe belasten, weil sie eine erhöhte Mehr-
wertsteuer nicht jederzeit in vollem Umfang über die Preise kom-
pensieren können. Außerdem ist es wenig überzeugend, den 
sozialen Ausgleich im Gesundheitsprämienmodell durch eine 
nicht an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit orientierte Steuer 
zu finanzieren, weil dadurch nicht der gewünschte zielgenaue 
Ausgleich von Einkommensstarken zu Einkommensschwachen 
gelingen kann. 
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• Eine Finanzierung durch einen lohnabhängigen Zuschlag ist 

auch keine Alternative, weil in diesem Fall nicht die erforderliche 
vollständige Ablösung der Krankheitskostenfinanzierung vom 
Arbeitsverhältnis erreicht wird. 

 
Daraus ergeben sich folgende Anforderungen zur Aufbringung zusätzli-
cher Mittel für den erforderlichen sozialen Ausgleich:  
 

1. Es darf zu keiner unmittelbaren oder mittelbaren Mehrbelastung 
für die Betriebe kommen. 

 
2. Bei der Aufbringung der Mittel muss die wirtschaftliche Leis-

tungsfähigkeit berücksichtigt werden. 
 
3. Die zur Finanzierung erforderlichen Mittel müssen lohnunabhän-

gig sein. 
 
Die BDA schlägt daher folgende Finanzierung des sozialen Ausgleichs 
vor: 
 
Zusätzliches Einkommensteueraufkommen durch Auszahlung 
des Arbeitgeberanteils zur Krankenversicherung als steuer-
pflichtiger Bruttolohn 
 

13,3 Mrd. € 

Zusätzliches Einkommensteueraufkommen durch steuerpflich-
tige Auszahlung des Krankenversicherungs-Zuschusses der 
Rentenversicherung an die Rentner 
 

0,7 Mrd. € 
(wegen steigender 

Rentenbesteuerung 
stark steigend) 

Verwendung der Mittel des Bundes  für Krankenversicherungs-
beiträge für Bezieher von Arbeitslosengeld II 
 

4,5 Mrd. € 

Verwendung der Mittel der Sozialhilfeträger für 
Krankenvers icherungsbeiträge für Bezieher von Sozialhilfe 
 

1,1 Mrd. € 

Summe 19,6 Mrd. € 
 

 
Für den sozialen Ausgleich stehen damit insgesamt rund 20 Mrd. € zur 
Verfügung. Dieser Betrag liegt damit zwar um knapp 15 Prozent gerin-
ger als im Rürup/Wille-Modell (22,5 Mrd. €).  Allerdings liegt auch die 
Prämienhöhe im vorgelegten Modell mit durchschnittlich 163 € um mehr 
als 15 Prozent unter dem Vergleichswert bei Rürup/Wille (Prämienhöhe 
beträgt dort einschließlich prämienfreier Kindermitversicherung 189 €). 
Insofern lässt sich mit den hier angesetzten 20 Mrd. € in gleicher Weise 
eine Überforderung einzelner Versicherter vermeiden. Bei einer Belas-
tungsobergrenze von 12,5 Prozent des Bruttoeinkommens – wie im Rü-
rup/Wille-Modell – haben damit alle Personen mit einem Gesamtein-
kommen von unter rund 1.300 € monatlich Anspruch auf Prämienverbil-
ligung. Damit ist ein umfassender sozialer Ausgleich gewährleistet. 
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Die dargestellte Wirkung des sozialen Ausgleichs ist allerdings nur dann in diesem Um-
fang gewährleistet, wenn das im Rahmen des Prämienmodells zu finanzierende Ausga-
bevolumen tatsächlich in der vorgeschlagenen Weise (vgl. II) gegenüber dem heutigen 
Ausgabevolumen der gesetzlichen Krankenversicherung reduziert wird. Ebenso ist zu 
beachten, dass das angesetzte Finanzvolumen für den sozialen Ausgleich von rund 
20 Mrd. €, was das zusätzliche Einkommensteueraufkommen durch Auszahlung des 
bisherigen Arbeitgeberanteils als steuerpflichtiger Bruttolohn bzw. durch steuerpflichtige 
Auszahlung des Zuschusses der Rentenversicherung zur Krankenversicherung der 
Rentner betrifft, bei einer Senkung des Einkommensteuertarifs – zumindest auf kurze 
Sicht betrachtet – nicht im vollen Umfang zur Verfügung steht. 
 
In diesen Fällen kommen zwei Alternativen in Betracht: Vorzugswürdig ist eine Anhe-
bung der Belastungsgrenze – z. B. von 12,5 auf 16 Prozent des Bruttoeinkommens, so 
wie bei den Berechnungen der Rürup-Kommission u. a. zugrunde gelegt. Auch dann 
wäre ein ausreichender sozialer Ausgleich noch gewährleistet. Sofern dennoch ein für 
den sozialen Ausgleich erforderlicher, zusätzlicher Finanzierungsbedarf gesehen wird, 
könnte dieser ggf. durch eine Kürzung des Höchstbetrages des Sonderausgabenabzugs 
für sonstige Vorsorgeaufwendungen (§ 10 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 4 EStG i. d. F. des Alter-
seinkünftegesetzes) gedeckt werden. Über diese Vorschriften sind insbesondere Sozial-
beiträge zur Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung und ausgewählte weitere 
Versicherungsbeiträge bis zu einem Betrag von 1.500 € (bei Verheirateten 3.000 €) für 
Arbeitnehmer steuerlich abzugsfähig. Eine Kürzung des Höchstbetrages des Sonder-
ausgabenabzugs für sonstige Vorsorgeaufwendungen um z. B. 300 € würde bereits zu 
Steuermehreinnahmen von rund 2,5 Mrd. € führen. Für eine Kürzung des Höchstbetrags 
des Sonderausgabenabzugs  spricht: 
 

• Einkommen, das für Beiträge zur Risikovorsorge verwendet wird, bleibt über 
den Sonderausgabenabzug steuerfrei, obwohl die Leistungen der Vorsorgesys-
teme (z. B. Leistungen der Kranken, Pflege- und Arbeitslosenversicherung oder 
auch die Übernahme eines Schadensersatzes durch eine Haftpflichtversiche-
rung) ebenfalls steuerfrei sind. Damit bleibt im Ergebnis Einkommen ohne 
steuersystematischen Grund steuerfrei. 

 
• Durch den Sonderausgabenabzug werden in der Regel keine Anreize zur frei-

willigen Risikovorsorge gegeben, weil die Höchstgrenze der steuerlichen Ab-
zugsfähigkeit der begünstigten Versicherungsbeiträge bei den meisten Arbeit-
nehmern bereits durch die Pflichtbeiträge zur Kranken-, Pflege- und Arbeitslo-
senversicherung ausgeschöpft ist. Für die Entrichtung von Pflichtbeiträgen be-
darf es jedoch keiner steuerlichen Anreize. 

 
• Sofern trotz der genannten Einwände Anreize zur freiwilligen Risikovorsorge 

gegeben werden sollen, wäre es sinnvoller, der Gesetzgeber würde Pflichtbei-
träge zur Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung vollständig von der 
steuerlichen Abzugsfähigkeit ausnehmen und stattdessen einen exklusiv für 
freiwillige und nicht bereits auf andere Weise bereits steuerlich geförderte Ris i-
kovorsorge vorgesehenen Sonderausgabenabzug zu schaffen (z. B. für Haft-
pflichtrisiko). Hierfür wäre allerdings eine deutlich geringere Höchstgrenze aus-
reichend. 

 
• Eines Sonderausgabenabzugs für sonstige Vorsorgeaufwendungen bedarf es 

insbesondere auch nicht zur Förderung der privaten und betrieblichen Alters-
vorsorge. Diese Vorsorgeaufwendungen sind ohnehin nicht als sonstige Vor-
sorgeaufwendungen sonderausgabenfähig, stattdessen erfolgt die Förderung 
der privaten und betrieblichen Altervorsorge über andere steuerliche Tatbe-
stände. 
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Das BDA-Finanzierungskonzept im Überblick: 
 

1. Erwachsene sind für eine Gesundheitsprämie in Höhe von 
durchschnittlich 163 € versichert, Kinder sind beitragsfrei mitver-
sichert. 

2. Der Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung 
bleibt im Wesentlichen erhalten. Über die im GKV - Modernisie-
rungsgesetz vorgesehenen Maßnahmen hinaus werden jedoch 
die Zuzahlungen erhöht, noch beitragsfinanzierte versicherungs-
fremde Leistungen ausgegliedert, das Krankengeld in die Arbeit-
nehmerfinanzierung übertragen und bisherige Satzungs- und 
Mehrleistungen der Krankenkassen gestrichen. Das über Ge-
sundheitsprämien einschließlich sozialem Ausgleich zu finanzie-
rende Ausgabevolumen reduziert sich damit auf rund 113 Mrd. €. 

3. Der notwendige soziale Ausgleich für einkommensschwache 
Versicherte wird durch das zusätzliche Einkommensteuerauf-
kommen aus der Auszahlung des Arbeitgeberanteils zur Kran-
kenversicherung als Bruttolohn bzw. durch Steuerpflicht des Zu-
schusses der Rentenversicherung zur Krankenversicherung der 
Rentner sowie durch Verwendung der für die Krankenversiche-
rung von Arbeitslosengeld II- und Sozialhilfeempfängern aufge-
brachten Mittel finanziert. 

4. Der soziale Ausgleich für Einkommensschwache wird durch 
Prämienverbilligung gewährleistet. Organisatorisch kann die Be-
rechtigung zur Prämienverbilligung entsprechend dem bereits 
praktizierten Verfahren bei Zuzahlungsbefreiung geprüft werden. 

5. Die vorgeschlagene Finanzierung des Sozialausgleichs stellt 
keine Abgabenerhöhung dar, denn das zusätzliche Steuerauf-
kommen wird in vollem Umfang zur Prämienverbilligung für ein-
kommensschwache Versicherte wirksam: Das Gesamtfinanzie-
rungsvolumen von 113 Mrd. € setzt sich im Unterschied zur bis-
herigen reinen Beitragsfinanzierung der gesetzlichen Kranken-
versicherung aus einem Prämienaufkommen in Höhe von 
93 Mrd. € und einem steuerfinanzierten sozialen Ausgleich in 
Höhe von 20 Mrd. € zusammen. 

6. Die vorgeschlagene Finanzierung ist sowohl für die Arbeitgeber 
als auch für die Versicherten belastungsneutral: Für die Arbeit-
geber, weil sie den heutigen Arbeitgeberbeitrag zur Krankenver-
sicherung in gleicher Höhe als Bruttolohn auszahlen;  für die 
Versicherten, weil ihnen das Mehraufkommen aus der Einkom-
mensteuerpflicht des erhöhten Bruttolohns bzw. des Zuschusses 
der Rentenversicherung zur Krankenversicherung der Rentner in 
vollem Umfang durch Prämienverbilligung zugute kommt. 


